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Miıt der Veröffentlichung VO  3 Norbert Wex hegt Male eine Studie
OlI, die die Einführung der Revidierten Städteordnung eiınem orößeren

untersucht und dıe anhand der Gegenüberstellung VO  - gesamtstaatliıcher
und regionalhistorischer Perspektive dıe Zielsetzungen und Intentionen der
verschiedenen Gruppierungen darstellt, die der preufßischen Kommundre-
form mitgewirkt atten und VO  - betroffen Waren. Anhan der umfassen-
den Analyse der Kommunalretorm sowohl Aaus Sıcht der staatlichen stituto-
LICIl und Behörden on ben als auch der städtischen Vertreter „ VOI unten  a
werden die konträren Positionen VON staatlicher Bürokratie und städtischer
Autonomıie und dıe Vertahren der Konfliktlösung und Entscheidungsfindung
auf ıhren oftmals umständlichenegen siıchtbar

Dıie ersten beıden eıle 721 den Entstehungsprozefß der Revıdıertenäi‚? ıhrer Einführung der rovınz Westfa-Städteordnung bıs Entschei
len Vor dem Hınte
wechsels zwischen en ]Minıisterıen,

der politischen Sıtuation und anhand des Schrift-
dem Staatsrat, den Provinzialbehörden

und den Provinziallandtagen 7€1 Wex Strategien und Einwirkungsversuche
der verschiedenen Beteiligten und konstatıiert die Domuiunanz der „zentral-
staatlıchen Instanzen“ und die CENNSC Relevanz der Ansıchten und Erklärun-:
SCH des Oberpräsidenten und Provinzialstände; VOT allem die Provinzıal-
stände sıeht als „Spielball des zentralen politischen Wiıllens“ abei wırd
auch deutlich, dıe Ergebnisse der Verhandlungen mıt den Vertretern der
rovınz Westfalen sE1 CS miıt dem Oberpräsidenten der des Provinzialland-
Lages VO  - den polıtıschen Einstellungen der Funktionsträger in den Miınıiste-
rien abhängıg WAarenl. Währen Wex ersten Teıl Zıel des Innenmmisters

usdruck brın dıe Revidierte Städteordnung nach eiıgenen Wünschen
gestalten, stellt den Verhandlun ber die HFr ach der Verbrei-

der Stadtverfassung die des rovınzı dtags heraus, ber
dıe Entscheidung dıe Steinsche Städteordnung auf die Veränderung
VO)  3 bevorzugten Revıdierten Städteordnung hınzuwirken. diese
tık des Provinziallandtags, der seıne Mitwirkungsmöglichkeiten überschätzt
hatte, nıcht die gewünschten Erfolge brachte, Wex auf den Regelungsan-
spruch des Staates zurück. Dıie hatte aber bewirkt, Gestaltungsspiel-
raume (sesetz der Revidierten Städteordnung eingebaut wurden, 1e
Einführung eiınem individuellen Prozeßß dıe Städte machen sollten. Da-
mıt verfolgt Wex be1 seiner Analyse des Entstehungsprozesses auch diejenıgen
Versuche, Fınfluf(ß auf den Entstehungsprozeß nehmen, die Ziel nıcht
erreicht hatten, die aber insotern nıcht erfolglos geblieben Wwarcen, sie iındı.
rekt Einwirkungen gezeitigt hatten.

Dıie Städte Waren Entstehungsprozeliß direkt ber ıhre V_ertretpr
Provınziallandtag beteılı Dies Anderte sıch der Einführungsp aASC,

der dıe Außerungen und Er arungen der estädtischen Vertreter Mittelp
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standen. Als Ausgangspunkt _für .die Ziele und Motive der Städte dienen Wex
dıe Gestaltungsspielräume, dıie der Revıdıerten Städteordnung verankert
worden Warell. Er untersucht dabe; 36 Städte des ehemaligen HerzogtumsWestfalen und der früheren Gratschaft Mark, dıe ach 1815 unter der erwal-

des R erungsbezirks Arnsberg standen. Damıt bılden ZWeE1 Gebiete die
Grun Ser Analyse, die VO  - ıhrer vormalıgen Zugehörı It unterschiedli-
che Ve ASSUNSCH und städtische Tradıtionen autweısen dıe den Verallge-meınerun sanspruch der Untersuchung stutzen. Denn ach Wex sollen nıcht
die Sın arıtat und Komplexität des jeweilıgen Eıinzeltalls rekonstrulert, SOT-
dern dıe Analyse der verschiedenen Motıve, die Einführung der
Aussetzung der Revidıierten Städteordnung führten, die einzelnen Aspektestädtischer Polıtik dargestellt werden. Dabe1 stellt dıe Eintfüh pha:der Jahre 1835 bıs 1838 den Mittelpunkt der Untersuchung, da x dıe-
SCI Gegensatz der Zzweıten Phase 1841 och keıin geregeltes und
einheitliches Vertahren der Eınführung yab Durch dıe größeren Einflußßsmög-lıchkeıten, dıe die Städte damıiıt dieser ersten Phase hatten, hıng Falle des
Dissenses das, eiINe Stadt durchsetzen konnte, VO  } ıhrer entatiıono  6n städti-
schen Erklärun
und ıhrem Engagement Anhand der oroßen der AILSC

1 und Argumente ze1gt Wex die Vieltalt der städtischen polı-ti_sc_hen Vorste ung und deren Verankerung Lokalen auf. Auf dieser Ba-
S15 1st CS möglıch, dıe Abweichungen der städtischen VO  } den staatlıch-be-
hördlichen Vorstellungen aufzuzeıgen.

Wex spielt sıch dıe Entstehung un\| Durchführung der Revıdierten
Städteordnung diesem annungsfeld ab, das durch das Begritfspaar der
städtischen Autonomıie der staatlıchen Bürokratıie ekennzeichnet hat. Er
macht deutlıch, WI1e sıch Gewicht zwıischen den be1 Polen VOI der Do-
mıuınanz. der staatlıchen Instanzen während der Entstehun sphase ZUNAC ST ZU-

ob, dıe Städtegunsten der Städte der ersten Eınführungsphaseaber mıt Begınn der Zzweıten Eınführungsphase ıhrem Handlungs- und Polıi-
tiıkspielraum durch den obrigkeitlichen Zugrniff stark eingeschränkt wurden

Den Abschlufß bildet dıe ewertung der Revıdıerten Städteordnung. Nach
der Etablıerung Waren weder die Städte och die Behörden mıiıt dıeser zuftfrie-
den. Die Städte mulfsten Einsch iıhres Handlungs- un! Politikspiel-
Laumns hınnehmen. ber auch dıe Behörden werteten dıe Reviıdierte tädteord:
NUN: der weıtverbreıiteten Einführung als Mifßertol weıl durch SiIeE e_
achtet aller Eıngriffsrechte staatlıcherseıits eın pohtıO19, Raum entstan
W:  9 der sıch allen Steuerungsversuchen eNTZO Daher rückt Wex die Fort-
chrıittlichkeit der tädteordnun 1e Provınz Westfalen den
Blıckpunkt. Sıe basıert auf dem Ver eIC mıt den den 1830er Jahren och

tende
geltenden f_ra_nzösisch gepragten Ve ASsS ‚} die dem (Gemeuinderat era-

nen ZUWICSCT). Dagegen S1 dıe Forschung der Regel dıe
mit dder Revıdıerten Städteordn

rechten der staatlıchen Instanzen als RüTnıt C einschneidenden Eıngrifs-itt arl, ındem S$1ie dıe Steinsche
Städteordnung miı1t ıhren weıtgehenden Selbstverwaltungsrechten als Ma(fstab
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Miıt der Darstellung der Entstehung, Eınführung und Rezeption der Revı1-
dierten Städteordnung Westfalen ermöglıcht Wex einen umfassenden Eın-
blick dıe Kommunalreform des Städtewesens dıeser ‚e210N.. Seine Veröf-
fentlichung durch dıe Breite der elegten Untersuchung und die Dıch-

des angeführten Maternals überzeu und enthält einıgen etaıls inter-
entatiıonenessante Anregungen. Vor allem der eıl ber dıe städtis

und Handlungsmotive bietet Eıinblicke dıe städtische polıtısche Vorstel-
lungswelt der 1830er und 40erJahre

Heike Vieregge

Mäüller (Bearb.), Urkunden [ Veröffentlich der
Hıstorischen Kommıissıon West C Westtälische den
(Texte und Regesten), 8], Aschendorftff, Münster 1998, 391

Miıt dem hıer anzuzeiıgenden Buch hat der Bearbeiter ach den „Urkunden des
Osters Bredelar“ (Fredeburg und den „Urkunden des Klosters
heim (Münster iınnen weniger Jahre eın drıttes stattliches Regesten-werk vorgelegt.Im Gegensatz ZUIN „Westfälischen Urkundenbuch“, (mitusnahme der Papsturkunden) nach den mıttelalterlichen Diözesen Westfa-
lens SC iedert iSst, werden der eihe der „Texte und Regesten” dıe rkun-
den Provenjenzen, ach den Institutionen, dıe S1e ausgestellt oder
beı denen sSie 1Ns Archiıv gelangt Sın zusammenstellt. Insofern wiırd mıt Recht

er Wert auf dıe der eigentlichen ende Eınführung g_
C ULNLSCICIINN Falle beginnt diese CiNem

5ion VOIAaUS  C  ı\ ZWaAar kT aPPCNH, aber allen An-
chen genügenden Ab:  A, der Geschichte der Corveyer Propsteı MarsbergSPI  für deren urkundlich belegte Zeıt VOon der Mıtte des Jahrhunderts bıs

Authebun 1803; diesem folgt völlıg NeCUu aus den Quellen erarbeitet
und alles ısher ber dıe Marsber Archivgeschichte Gedruckte weıt über-
treffend ein Kapıtel Überlie CI UD} des Marsbe Archivs“; schließlich
wiırd dıe Staatsarchıv Münster und Archr der eutigen Propsteı ber-
marsb ttelte kopıiale (berliefe austührlich vorgestellt. Neu ZU-
mınde sıchtlıch ıhres Umfangs 1st uswahl der Bıld wıeder e_benen, sorgfältig beschriebenen Sıegel, deren eigenständıge Bedeutungstorısche Quelle auch dieser eıhe gebührende Anerkennun CI -

Es bleibt hoffen, 1ın auch dıe Qualität der Fotos der
Qualität der Sıegelbeschreıb entspricht.

Von den 719 als Kegest Volltext wıedergegebenen Urkunden aus
den Jahren 1046 bıs 1785 haben sıch 379 bıs heute als Orı ınale rkun-
denbestand „Propsteı Marsberg“ Staatsarchiv Münster alten. Die üb
SCH sınd spater teıls andere Münstersche Bestände (Kloster Bredelar, Klo
ster Corvey, Kloster Dalheim), 1Ns Archıv des Altertumsvereins Paderborn

schon erwähnte he Propstejarchiv Obermarsberg elangt, teıils
wurden S$1Ce Aaus kopialer ÜberlıeßCIuNng übernommen und der ıtıon einge-


